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Gesamtzahl der Lektionen: 80 
 
Dieses Fach wird nur im Schwerpunkt Wirtschaft unterrichtet. 
 
 
 
 

2 Bedeutung des Faches / Al lgemeine Hinweise 
 
 
Das Fach Rechtslehre leistet einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis der heutigen 
Rechtsordnung sowie zur Mitgestaltung ihrer Funktions- und Entwicklungsfähigkeit. 
 
Die zu lösenden Probleme ökonomischer, ökologischer, sozialer und rechtlicher Art haben an 
Komplexität stark zugenommen. Damit sind die Herausforderungen in allen Bereichen, ent-
sprechende Probleme sachgerecht und differenziert zu lösen, in ihrem Anspruchsniveau  
 



gestiegen. Deshalb ist es wichtig, Studierenden ein gut strukturiertes rechtliches Grundwis-
sen im Sinne von Orientierungswissen mit auf den Weg zu geben, verknüpft mit spezifischen 
Problemlösungsmethoden.  
 
Die Schaffung einer Grundmotivation für das Fach Rechtslehre ist wichtig. Dies kann durch 
die Verwendung aktueller Beispiele aus dem Erfahrungsbereich der Studierenden erreicht 
werden. Neben dem Fachwissen soll bewusst die Methodenkompetenz gefördert werden. 
 



3 Ziele 
 
 
3.1 Richtziele 
 
Die Studierenden kennen die rechtlichen Grundlagen und verstehen das Rechtssystem als 
Grundlage unserer Gesellschaft. 
 
Sie sind fähig, selbständig und systematisch mit Hilfe von Gesetzestexten alltägliche Rechts-
probleme zu lösen. 
 
 
3.2 Grobziele und Lerninhalte 
 
3.2.1  Lernbereich “Einführung in das Recht“ 
 
 

Grobziele 
 

 
Lerninhalte 

 
o Entwicklung des Rechts nachvollzie-

hen sowie Aufgaben und Anforderun-
gen an das Recht erläutern 

o Unterschiedliche Rechtsquellen ken-
nen sowie Entstehung der dazugehö-
rigen Rechtsnormen beschreiben 

o Liechtenstein als Rechtsstaat be-
schreiben 

o Öffentliches und privates Recht un-
terscheiden 

 

 
Von Verhaltensregeln zur Rechtsordnung 
Rechtsquellen 
Stufenbau des Rechts 
Rechtsstaat 
 

 
 



3.2.2  Lernbereich “Öffentl iches Recht“ 
 
 

Grobziele 
 

 
Lerninhalte 

 
o Grundsätze im öffentlichen Recht 

nennen sowie Gliederung des öffent-
lichen Rechts beschreiben 

o Einzelne Bereiche des Verwaltungs-
rechts mit geeigneten Sachverhalten 
beschreiben 

o Zivilprozess, Strafprozess und Ver-
waltungsprozess charakterisieren 
und für konkrete Situationen das zu-
treffende Verfahren bestimmen 

o Am Beispiel des EWR die Aufgaben 
völkerrechtlicher Regelungen kennen 

o Bedeutung und Auswirkungen völker-
rechtlicher Normen für den eigenen 
Rechtsstaat erkennen 

 
Grundsätze und Gliederung 
Verfassungsrecht 
Verwaltungsrecht 
Prozessrecht 
Völkerrecht 
 
 
 

 
 
3.2.3  Lernbereich “Privates Recht“ 
 
 

Grobziele 
 

 
Lerninhalte 

 
Recht der Persönlichkeit 
o Voraussetzungen für die Rechts- und 

Handlungsfähigkeit prüfen 
o Persönlichkeitsrechte kennen sowie 

ihre Bedeutung im Rahmen der mo-
dernen gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Entwicklung beurteilen 

 

 
 
Persönlichkeitsrecht 
 
 
 
 

Gesellschaftsrecht 
o Natürliche und juristische Personen 

unterscheiden 
o Wichtigste Gesellschaftsformen cha-

rakterisieren 
 

 
Gesellschaften mit/ohne Persönlichkeit 
AG, Anstalt, Stiftung, Treuhänderschaft, 
Treuunternehmen, Verein, Genossen-
schaft 
 



Obligationenrecht 
o Entstehung einer Obligation kennen 

sowie einseitige und zweiseitige 
Rechtsgeschäfte unterscheiden 

o Entstehung und Erfüllung von Verträ-
gen beurteilen 

o Mängel bei der Entstehung und Erfül-
lung von Verträgen analysieren sowie 
deren Folgen erklären 

o Grundsätze der allgemeinen Vertrags-
lehre und die Besonderheiten einzel-
ner Vertragsverhältnisse auf ver-
schiedene Vertragsarten anwenden 

o Verschuldens- und Kausalhaftung un-
terscheiden und an Beispielen an-
wenden 

 

 
Vertrag, ungerechtfertigte Bereicherung 
und unerlaubte Handlung 
Haftung 
 

Strafrecht 
o Grundlagen des Strafrechts kennen 

 
Definition Strafrecht 
Moralische Rechtfertigung 
Aufbau des Strafgesetzbuches 
Ausgewählte Delikte 

 



4 Vernetzung mit anderen Fächern 
 
 
Im Rahmen der vorgegebenen Zeit sind wirkliche Vernetzungen kaum möglich. Denkbar sind 
Verknüpfungen mit den Grundlagenfächern Deutsch und Kommunikation, Geschichte und 
Politische Bildung sowie mit dem Schwerpunkt Wirtschaft, vor allem in den Bereichen 
Rechtsstaat und Entwicklung des Rechts. 
 


